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Nikolaus Holdermeyer,
Propst in Beromiinster und seine Zeit.
Aus den Akten dargestellt von K. LUTOLF.

Die Reformation brachte auch in die katholischen Gegenden viel
Verwirrung der Geister, besonders in Hinsicht auf die Pflichten gegen-
itber der katholischen Kirche und ihren Instituten und Sitten. Darum
schuf gleich Propst Martin und Nachfolger in den Jahren 1520-67 neue
Statuten und ein neues Amtsbuch, um das ganze Leben am Stifte und
im St. Michelsamte genau zu regeln. Riedweg?! schreibt iiber die
Statuten : « In denselben bemerkt er, es sei uralte Uberlieferung, daB
Bero, Sohn des Batako und Enkel Attichs oder Adalrichs, Herzog von
Alemannien, im Elsa3, Griinder des Stiftes Beromiinster sei » und nennt
diese Statuten «eine Sammlung von alten Beschliissen des Kapitels,
von Ubungen usw.» Daraus seien hier genannt die Verordnungen
iber die Bestrafung fehlbarer Priester : « Es mogend ouch ein Propst
und Capitel ein jeden Chorherrn und Caplanen strafen umb alle
unzimliche, drgerliche und onpriesterliche Schelt oder Schmachwort,
ouch bés Sitten und Gebarden, durch welche der gemein Mann mdéchte
geirgert werden. Und so der ExzeB oder Ubertretung so groB wir,
mogend danne ein Hr. Propst und Capitel somlichen in den Creuzgang
schaffen, wie das von alterhar kommen und gebrucht ist. So aber
die MiBhandlung gréBer wire u. derohalber hécher zu strafen wiirdig,
so sol und mag diesidlbig von eim Hrn. Propst und Capitel mut-
maBiget und erkennt werden. Wann aber somlicher ExzeB so gar
merklich wire, das die Casus dem Bischof zustdndig anriihrte, als-
dann sol ouch der daselbstenhin gewyst werden.» Weiter wird die
weltliche Herrschaft des Propstes markiert. Bei gleicher Stimmen-
zahl der Parteien im Kapitel soll nach Urteil des Rates in Luzern
eine neue Beratung stattfinden. Bei lingerer Abwesenheit und
in Krankheit ernennt der Propst einen Chorherrn als Statthalter.
Betreffend Quotidian und Prisenz, d. h. die Austeilungen von Naturalien
an Anwesende, soll der Propst kein Privileg haben. Die drei Schliissel

1 Geschichte des Kollegiatstiftes Beromiinster, S. 11I.
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zum Sigolter im Turmgewdlbe sollen Propst, Kustos und Senior haben.
Der Propst soll dem Kapitel iiber Respektierung der alten Privilegien,
Rechte und Gewohnheiten einen Revers ausstellen. Der Kapitelsseckel
ist in Handen des Kustos. Brennholz kénnen Propst, Chorherren und
Kapline nach Notdurft beziehen ; Bauholz wird bewilligt von Propst
und Kapitel. Die Amtsleute stehen unter Propst und Kapitel und
bleiben im Amte, solange sie sich nicht verfehlten. Bischof und Rat
von Luzern hatten also schon seit altem Awufsichtsrechte am Stifte,
die aber in schwierigen Zeiten zu Kollisionen fithren konnten, wie
wir sehen werden.

Solche Kollisionen ergaben sich ndmlich in der katholischen Gegen-
reformation auch anderwirts in unserm Kantone und fithrten seit 1585
den Rat von Luzern dazu, in 20-jihrigen Verhandlungen mit dem
Bischofe von Konstanz eine Einigung iiber eine gemeinsame Gerichts-
stelle fiir solche Aufsichts- und Strafrechte zu schaffen.

In diese Zeit fillt die Wirksamkeit des Propstes Holdermeyer.
Er wurde 1547 geboren, in Luzern, als Sohn des Junkers und Seckel-
meisters Jost Holdermeyer und dessen ebenbiirtiger Gemahlin Margareth
Pfyffer von Altishofen. 1561 wurde er Wartner an unserm Stift, und
da Chorherr Mauritz Stud «umen Verena 1566 » starb, als Chorherr
am 12. September investiert und zahlte dafiir nach dem Tagebuche
Propst Schumachers! 5 Sonnenkronen = 47 Fr. 50. Riedwegs
Geschichte des Stiftes berichtet vom Aufritte des neuen Propstes
Wilhelm Richart, Holdermeyer habe dabei eine feierliche BegriiBungs-
rede gehalten 2 ; davon weill aber das Petrarcabuch (fol. 38), das doch
zeitgenossisch referiert, nichts. Wohl dagegen erzdhlt das Fabrikrodel
von 1572 von der feierlichen gemeinsamen Jahrzeit und dem Festessen
der vier Stifte Miinster, Solothurn, Schoénenwerd und Luzern am
17. Juni auf der Kapitelsstube in Miinster, Holdermeyer habe die
Festrede gehalten.

Wir sehen ihn damit gleich bei einem recht wichtigen AnlaB
unserer Stiftsgeschichte eingreifen. Seit 1421 dauerte die Verbriiderung
der Stifte Miinster, Solothurn, Schénenwerd und Zofingen (seit der
Reformation statt Zofingen Luzern) miteinander. Von 1402 war
sogar eine Verbriiderung Miinsters mit Rheinau-Honau, Lutenbach
und Aschaffenburg datiert, davon wir aber keine Originalurkunde
haben, nur daB Chorherr Peter von Melsak 1412 Mitglied der Stifte

1 (1557/60), S. 146. 2 S, 328.
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Lutenbach und Miinster war. Die Verbriidderung von 1421 aber dauerte
200 Jahre fort und wurde 1572 vom 16. Juni, abends, bis 18., morgens,
mit 234 Teilnehmern begangen.

Weiter nahm Holdermeyer 1572 und folgende Jahre teil an den
Verhandlungen des Stiftes mit Neudorf iiber Wasserrechte des Stiftes
und mit Langnau und Ermensee iiber die Waldrechte. 1577 ging er
mit dem Propst im Jdnner vor Rat in Luzern, um denselben zu
bestimmen, mit einmaligem Beitrage des Stiftes von 1000 Gulden an
das neue Jesuitenkolleg in Luzern zufrieden zu sein. Auch nahm er
teil an Zehntenverleihungen, 1584 in Hochdorf, 1585 in Pfeffikon,
Langnau und wieder in Hochdorf.

Nach J. Huber! ernannte Bischof Marcus Sitticus von Konstanz
unsern Chorherrn Holdermeyer am 31. Oktober 1584 zum Chorherrn
in Zurzach. '

1586 verlangte der Rat von Luzern von unserm Stift, fiir Kriegs-
gefahr 500-600 Malter Korn und Geld bereit zu halten. Unser Stift
wehrte sich dagegen. Deswegen und wegen der streitigen kirchlichen
Einsetzung der Stiftsherren und Reform des Stiftes beschlossen unterm
19. Februar 1587 Propst und Kapitel, die Chorherren Nikolaus Holder-
meyer, Peter Dorflinger und Jakob Widmer sollen die pépstlichen
Bullen, Privilegien, Stiftungen, Vergabungen und Pfriinden des Stiftes
studieren, registrieren, kommentieren und in einem kurzen Libell zu-
sammenfassen und durch Holdermeyer und Widmer dem Nuntius
Santonio vorlegen ; sie legten am 1x. August darauf dem Nuntius
eine Kopie des Emybuches von 1498 vor. Unterm 31. August
verpflichteten sich Propst und Kapitel und deren Abgeordnete, gegen-
seitig treu zusammenzuhalten und Gefahren, Gliick und Ungliick
zusammen zu bestehen und nichts ohne Vorwissen aller abzuschlieBen.
Den 6. September befahlen Propst und Kapitel den obgenannten
Abgeordneten, die Stiftsstatuten in Latein zu iibersetzen. Den 16.
darauf lud der Nuntius durch den Luzerner Stadtpfarrer den Propst
mit vier andern Chorherren unter allen kirchlichen Strafen vor sich ;
dazu wurden vom Kapitel neben dem Propste bestimmt der Kustos
und die Chorherren Ratzenhofer, Holdermeyer und Widmer. Am
18. darauf verantworteten sie sich vor dem Nuntius, die zur Verfiigung
des Stiftes vorhandene Getreidemenge verzettele sich fiir die Bediirfnisse
der Chorherren, die Spenden an die Bauern, die Armen, die Jahrzeiten,

! Geschichte des Stiftes Zurzach (Klingnau 1869), S. 134.
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die Offizialen ; die verkduflichen Friichte wolle man dem Rate von
Luzern gerne, das Malter um einen halben Gulden billiger als andern
abtreten. Ferner sei der Titel des Propstes « Herr von Miinster » wegen
dessen weltlicher Herrschaft altberechtigt. Auch wurde dem Nuntius
AufschluB gegeben iiber Priesterkinder, iiber das Ausleihen von Geld
an bediirftige Bauern, iiber das Testament des Kustos WeiBenbach
fiir die Seinigen (1573 ein Stipendium fiir Studenten datiert) und iiber
die Almosen an die Armen und Scholaren. Schlieflich verlangte der
Nuntius noch die Taxen zu wissen, welche die Chorherren beim
Pfriindenantritte und als jdhrliche Abgabe zu entrichten hatten. Das
Kapitel vom 19. September gab der Propstei Einkommen zu 250 Sonnen-
kronen und der Kanonikate je zu 150 an. Den 27. September, nach
der Vesper, kamen Abgeordnete vom Rat in Luzern vor unser Kapitel,
an dem auch Holdermeyer teilnahm, um das Privileg des Rates betr. Erbe
von Priesterkindern heranzufordern, indem sie darauf hinwiesen, der
Nuntius habe ihnen deshalb kirchliche Strafen angedroht. Da gelangte
das Kapitel wieder an den Nuntius, und dieser gab eine Reihe von
strengen Reformvorschriften und drohte geistliches Gericht an und
hinwieder mahnte er den Rat von Luzern von Einmischungen in
kirchliche Dinge ab.

Da Holdermeyer sich in all diese Geschafte tief hineingelassen,
mochte er mehr Ruhe notig finden und resignierte am Generalkapitel
vom 8. Oktober 1587 auf sein Holzherrenamt. Jedoch schon am
Montage nach Maria Empfingnis darauf sandten laut Protokoll Propst
und Kapitel ihn und Jakob Widmer nach Luzern, «daBB sy den niiwen
Legaten (Octavius Paravicinus) solten salutieren und ime ein Gottshus
sampt ganzer Clerisey commendieren. Welcher ab solcher Salutation
ein besonders Wolgfallen und Freud empfangen und sich alles Guts
und viterlichen Schutzes und Protection gegen einem loblichen Gotts-
hus ganz rychlich anerbotten ». Neuerdings, auf Mittwoch, nach Drei
Konigen 1588, luden Schulthei und Rat von Luzern neben Herrn
Propst und Kustos auch Holdermeyer und Widmer vor sich, um zu
verhandeln wegen des obgenannten Getreidegeschéftes und des Legaten
Santonio und wegen des Vorwurfes von Wucher gegen die Untertanen.
Sie verantworteten sich durch Herrn Jost Holdermeyer, Seckelmeister
von Luzern, Bruder unseres Nikolaus, daf3 sie zum Besten des Vater-
landes alles daransetzen wiirden ; vom Legaten hitten sie Absolution
wegen fehlender kirchlicher Einsetzung erhalten ; mit Wuchergeschiften
und Aufhetzung der Untertanen gegen die Obrigkeit hitten sie sich
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nie befaBt. Darauf lud auch der schon genannte neue Nuntius unser
Kapitel zur Verantwortung ein iiber des Stifts Privilegien. Wieder
wurden Holdermeyer und Widmer abgeordnet, und am 18. Februar
sollten sie in weitere Unterhandlungen treten. Sie kamen vor den
Legaten mit den Verordneten vom Luzerner Rate, darunter abermals
der Bruder unseres Holdermeyer. Sie sprachen zunichst iiber die vom
Rate verlangten 500 Malter Korn, statt deren unser Stift nur 300
anerbot und nur dem Nuntius gegeniiber fiir Kriegszeit bis auf 400
ging. Den 8. Mirz sandte unser Kapitel auf erneute Zitation Propst
Richart und die Chorherren Ratzenhofer, Holdermeyer und Widmer
an den Legaten, wo sie mit Stiftsherren von Luzern und St. Urban,
den Landdekanen und andern Klerikern, namentlich des papstlichen
Legaten, Edikte gegen die sogenannte Priesterehe und die Priester-
kinder anzuhdren hatten, deren sogenannte Privilegien aufgehoben
wurden. Auf 2o. Juni 1588 zitierte der Nuntius abermals unser Kapitel,
und es erschienen der Propst, Holdermeyer und Widmer. Es handelte
sich da um Strafe fiir fehlende kirchliche Einsetzung, die obgenannten
Antrittstaxen und jahrlichen Abgaben. Auf lange Verhandlungen
wurde der vierte Teil geschenkt, und die iibrige Summe sollte « ein Jeder
halb leggen uf Martini kiinftig und halb uf den 15. Januar des néichst
kommenden 8g. Jars. Sol an des Gottshuses Nutz und Frommen
verwendet werden ». Als Depositér dieses Geldes wurde bestellt Nikolaus
Holdermeyer «und die Rechnung daruf gestellt, ie von 100 sol man
geben 2 Kronen.» So traf es auf Holdermeyer, mit Abzug der zwei
ersten Jahre, da er keine Besoldung bezog, 38 Kronen. Den 12. Jinner
1589 lieB dann unser Kapitel dem Schultheifen von Luzern miindlich
durch Holdermeyer anzeigen, die verheiBenen 400 Malter liegen bereit,
da der Schulthei Kriegsgefahr von Frankreich her wegen der Er-
mordung des Herzogs von Guise meldete. So wurde nochmals schriftlich
geantwortet, da ein Krieg zwischen Savoyen und Bern drohte.

Am 8. Februar wurden vom Kapitel der Propst, Holdermeyer und
Widmer angewiesen, die Amtleute des St. Michelsamtes zu bereden, daf3
sie die Kriegssteuer jeweilen selbst verwalten und deren Aufbewahrung
nicht dem Stift aufbiirden. Den 28. Juni wurden die Zehntengrenzen
von Gundiswil und Feldalb durch die Chorherren Kiing, Holdermeyer
und Widmer untergangen. Den gleichen und dem Propste wurde
vom Kapitel befohlen, die Anlage eines Brennofens bei der hintern
Miihle zu untersuchen. Am Generalkapitel vom 26. September 1589
treffen wir dann Holdermeyer fiir lingere Zeit zum letzten Mal in
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Miinster als Chorherr-Diakon, der am 28. darauf das Quotidianer-
amt resignierte.

Schon 1588, im Juni ndmlich, versprach Holdermeyer anliBlich der
Jahresrechnung in Baden !, daB er Priester werden und die Pfriinde
versehen wolle, wenn man ihm gestatte, auf das Stift Zurzach zu ziehen.
Die V katholischen Orte, die da zu befehlen hatten, wiesen Luzern an,
Holdermeyer zu befehlen, daB3 er in Zurzach « residiere oder resigniere ».
Es scheint, daB man ihn in Zurzach fiir nétiger hielt als in Miinster,
da der Propst, Magister Ludwig Peregrin Edlibach, in Zurzach schon
25 1, Jahre Propst war. Dieser starb dann wirklich am 5. Mai 1589,
und am 12. Juni darauf wihlte Landvogt Best Jakob Feer unsern
Holdermeyer zum Propst in Zurzach, und am 3. Juli bestitigten ihn
die Abgeordneten der VIII alten Orte. Nun zog Holdermeyer nach
Zurzach. Schon 1590 wies er nach dem Befehle des Nuntius den
fehlbaren Dr. Rdsli, den die V Orte als Dekan gewdhlt hatten (Eid-
genossische Abschiede, V. B, Nr. 1464) zuriick.

Er zeigte weiter seinen guten Willen fiir katholische Gegen-
reformation zusammen mit seinem Stifte Zurzach zunichst 159I,
6. Mirz, durch einen Beitrag von 100 Gulden durch die Hand Herrn
Jost Pfyffers zur Griindung des Kapuzinerklosters in Baden. > « Wahr-
scheinlich hat sich dieses Stift Zurzach auf schriftliches Ansuchen des
papstlichen Nuntius in Luzern, 28. Juli 1589 noch mit weiterer Unter-
stiitzung aus den zu frommen Zwecken verfiigbaren 1000 Gulden der
Propst-Edlibachischen Verlassenschaft beteiligt. » 1592 lieB Propst
Holdermeyer von Zurzach auch einen Glasschild (Nr. r1) fitir den Kreuz-
gang der Zisterzinnen-Abtei Rathausen erstellen.® Wir finden in der
Sammelliste der Schildvergaber fiir Rathausen denselben Jost Pfyffer
wie oben fiir Baden.

1594, am 30. Mirz, wurden Propst und Stift Zurzach wegen
Apostasie der beiden dortigen Chorherren Joh. Kasp. Frey und Kaspar
Schwerter von den Gesandten der V katholischen Orte zur Ver-
antwortung geladen, konnten aber keiner Vernachlidssigung iiberwiesen
werden. Schwerter gab vielmehr fiir seine Flucht nach Ziirich als
Ursachen seine sogenannte Priesterehe und die vermeintlich iiberméBigen
Strafen der Landvogte an.* Immerhin war ja bekannt, daB die

1 « Eidgendssische Abschiede», V, 1. A., S. 110.
2 Huber, a. a. O.

3 « Geschichtsfreund », IX, 241. ff.

¢ Huber, S. 253 f.
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Priesterehe verboten sei, und Propst und Stift wurden von den Laien-
vorgesetzten am 30. Mérz, wie auch vom Bischof Andreas von Konstanz
am 30. Juli an Sittenreinheit, Gehorsam und priesterlichen Wandel
gemahnt.! 1595 wies Holdermeyer vor den eidgendssischen Boten 2
die Eingriffe des Grafen von Sulz in die Gerichtsrechte des Stiftes
Zurzach zu Kadelburg zuriick.

Am 2. Oktober 1597 bekraftigen Propst und Kapitel von Miinster
und beurkunden die Stiftung eines Stipendiums fiir einen armen
Studenten durch unsern Nikolaus Holdermeyer, Propst in Zurzach und
Chorherr von Miinster. Die Stiftung besagt : 1. Als ihre Patronen und
Exekutoren funktionieren der jeweilige Propst und der Kustos und
der alteste in Miinster residierende Chorherr. 2. Die Stiftung betrigt
1000 Gulden, deren Zins dem Stipendiaten gehoért. 3. Derselbe soll
10 bis 20 Jahre alt, arm und tiichtig sein, in Luzern oder Freiburg
studieren und Zeugnisse einsenden ; er kann das Stipendium bis zum_
25. Altersjahre genieBen und noch dariiber, wenn er in Theologie einen
Grad erlangen will. 4. Kommt der gewesene Stipendiat zu Vermdgen,
so muB3 er die Hilfte des Bezogenen zuriickerstatten, damit es zum
Fonds geschlagen werde. 5. Vorrechte auf das Stipendium haben die
Stiftschorales und die Angehorigen des Fleckens und des St. Michels-
amtes. Wir sehen daraus, daf der Propst von Zurzach immer noch
an Miinster zuriickdachte, wie wir aus der Stiftung fiir Rathausen
sehen, daB er mit Luzern, wie seiner Familie wegen natiirlich, in
Verbindung blieb. Sein Neffe, Christoph Holdermeyer, ward 1598
ebenfalls Chorherr in Zurzach und 16or Kustos. ?

Aber auch mit dem Abt Ulrich III. Wittwiler (x585-1600) von
Einsiedeln stand Propst Holdermeyer von Zurzach in Verbindung
religioser Art, da Ulrich am 2. September 1599 einige Reliquien der
hl. Verena erbat.

Unterdessen lieB dieser Propst zusammen mit Dekan Johann
Schmid und Kustos Paul Schaufelbiihl durch Anton Newknecht, Biirger
von Konstanz, um 730 Gulden noch eine neue Orgel in der Stiftskirche
Zurzach erstellen. Laut Vertrag vom 14. Juli 1599 wurde dem Orgel-
bauer das miBlungene Werk des Hans Konrad Bartenschlag von 1566
abgetreten. Dazu gab das Stiftskapitel dem Meister nebst freier Kost

1 Huber, S. 115, n. 1.
® « Abschiede», V, 1. Bd. 1449.
3 Huber, S. 256, 116.
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8 Saum Wein und 15 Miitt Kernen. Am 3. Oktober 16or fand die
Priifung und Ausrechnung statt. Das freilich erlebte Propst Holder-
meyer nicht mehr in Zurzach. Er resignierte dort den 27. Februar 1601
in die Hande des Landvogtes Anton von Erlach. ! Er war am 5. Januar
zuvor zum Propste von Beromiinster ernannt worden.

Hier war ndmlich Propst Wilhelm Richart, ebenfalls Junker von
Luzern, am 24. Dezember 1600 gestorben. Wir héren von ihm aus
dem Liber Vitae von Bircher, daBl er sehr wohltatig war, und aus den
Akten, daB3 er auch gegen seine geistlichen Amtsbriider am Stifte so
milde war, da3 er deswegen von geistlichen und weltlichen Vorgesetzten
mehrfach getadelt wurde. Das hatte Einflul auf die Folgezeit, sowohl
fir das Stift wie fiir den neuen Propst. Doch gehen wir zunichst auf
die Einzelheiten der Reihe nach ein. Auf 14. Januar 1601 erschien
Holdermeyer zuerst als Propst vor Kapitel in Beromiinster mit dem
Anerbieten alles Guten und demiitiger Bitte um ein Anleihen von
400 Kronen. Die kirchliche Einsetzung verlangte er 27. Juni vom
papstlichen Nuntius nach fritherer Weisung, dafiir dieser dem Stifte
paptslichen Schutz und gréBere Selbstandigkeit versprach. Freilich
hieB es warten !

Vorderhand wurde der neue Propst durch Herrn Schultheill Schiirpf
mit schoner Rede dem Kapitel f6rmlich « praesentiert ». Am folgenden
Tage wurde Herrn Propst vom Kapitel empfohlen, daB er dem Rat
in Luzern den Ehrschatz (Handidnderungsgebiihr) von der Tragerei
Wangen (40 Kronen) zahle. Estermann ? hat von dieser Tragerei des
Kirchensatzes als Mannlehen geredet, das unser Propst seit 1552 alle
10 Jahre gegen Ehrschatz von Luzern empfangen muBte, um es wieder
an ein Ratsmitglied zu verleihen. Erst am 6. November gab der
papstliche Nuntius Johann, Graf von Torre, Bischof von Veglia, unter
Anfithrung des pipstlichen Breves, das ihn dazu bevollmichtigte,
unserm Propste die kirchliche Bestdtigung und setzte ihn am 1g9.
«héchst feierlich » in sein Amt ein. Aber zu Selbstandigkeit konnte der
Nuntius unserm Stifte unter Holdermeyer nicht verhelfen, weil unter-
dessen die Luzerner Verhandlungen mit dem Bischof von Konstanz immer
mehr zu engem Anschlusse des Kantons Luzern an den Bischof fiihrten.

Des Propstes Wohnhaus war unter Propst Richarts sel. 3c-jahriger
Amtsdauer in Verfall geraten, und die Erben Richarts zahlten an die

1a.a. 0. 8. 115,
2 « Geschichtsfreund », XLIX, S. 143.
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notige Renovation 200 Gulden. Holdermeyer aber kaufte Chorherrn
Goldi’s Haus, den Liitishofer-Hof, und zahlte 160z den Ehrschatz ans
Stift. Der zum Hause gehérige Brunnen wurde mit dem Holdermeyer-
Wappen geziert.

Unterdessen, am 24. Mai 1601, erschien der Propst wieder vor
Kapitel mit der Bitte, daB man ihm der Propstei wegen die tiglich
an die Anwesenden auszuteilenden Friichte auch in Abwesenheit zu-
wende, was vorldufig verschoben wurde. Den 25. August wurde er
mit Herrn Kustos und den Chorherren Kiing, Widmer und Schuffelbiihl,
wie noch mehrere Male zum Rechenherrn oder wie man jetzt sagt,
in die Rechnungspriifungskommission gewahlt, ebenso bei Zehnten-
verleihungen zugezogen. Den 18. August 1600 und 31. August 1601
verbrannten in Entfelden die Zehnten von 1600 und 1601, und die
Herren Propst, Quotidianer Schlegel und Ammann Nerach und der
Schreiber Jakob Ott verhandelten mit Entfelden, da diese Zehnten-
leute betreffend 1600 aussagten, bose Buben haben das Ungliick verur-
sacht, und beide Male um NachlaBl baten, da 31. August 1601 auch
Kirche und Pradikantenhaus verbrannten. Das Stift forderte auf drei
Jahre, wenn auch im zweiten Falle fremde Schuld kénne nachgewiesen
werden, nur die Uberbleibsel vom Zehntengetreide, die aus den
Brinden gerettet worden, und 1/, davon falle dem Pridikanten zu.
Den 29. Oktober 1601 und 4. November 1604 bescheinigt Joh. Heinrich
Pantaleon, Pradikant zu Oberentfelden, vom Stifte Miinster den dritten
Teil der Zehntenfriichte und bei 70 Gulden Heugeld aus Giite an seinen
Brandschaden empfangen zu haben.

Den 13. Juni 1601 beschlossen Propst und Kapitel einhellig, den
Lattner abzubrechen und das Chorgestiihl férderlich anzufangen. Der
vorderste Teil des letztern, auf Propsten- und Kusterseite, wurde sofort
mit je drei Stallen und mit Figuren und Ornamenten aus Lindenholz
versehen. Das Kapitel iibergab die Leitung dieses Unternehmens
wieder dem Propst und dem Bauherrn Schuffelbithl. Jedoch diese
Arbeit ward sistiert ; man fand sich «betrogen », wie das Kapitels-
protokoll zum 19. Februar 1603 bemerkt ; man bestellte darum den
Herrn Chorherrn Joh. Miiller und Bauherrn von Mos, einen andern
Kiinstler zu suchen. Spater wurden die Gebriider Melchior und Heinrich
Fischer von Laufenburg am 31. Jianner 1606 von Propst und Kapitel
mit dem Neubau des ganzen Chorgestiihls beauftragt. !

1 S. Kathol. Schweizer Blitter, 1898, S. 194.



Den 6. Juli 1601 gab Chorherr Jakob Widmer das Martyrologium
Romanum fiir etliche Bogen Pergament, die das Stift ihm gab, in den
Chor. Dem Herrn Stiftskaplan Rudolf versprachen Propst und Kapitel,
- « fiir ein ieden Bogen Pergament zuo schryben und notieren zuo giben
25 Schilling », damit er ein neues Antiphonarium nach dem rémischen
Brevier schreibe. «Sol hieby zuo Fiirderung der Arbeyt in Sacris
exempt in parem und imparem gehalten werden (konnte vom Chor
wegbleiben und empfing doch die téglichen Austeilungen). Doch sol
er sine uferlegten Massen halten und sine Receptenwuchen (iibernommene
hl. Aemter) versichen», heit es im Stiftsprotokoll. Weiter, den
28. September 1602 : « Breviers halb welle man dasselbig annemmen,
moge so bald viler Incommoditeten halb nit beschdchen. Ist Hrn. Jacob
Widmer Bevelch gdben, sin Best zetuon und zuo schryben, was er
finde, letstlich uf sin selbst anhalten, was er nit finde, den Text schrybe
und zuo Constantz usschrybe »; man hielt sich an die bischéflichen
Weisungen.

Den 4. September 1601 beschlossen Propst und Kapitel, statt der
bisherigen Ehrengeschenke (auf S. Michael) an Brot und Wein, fiir die
man wenig Ruhm genossen, «fiirhin Pfennig schlachen» zu lassen,
«ieder eines Guldins wirt, deren ieder so 1 Brot und 2 MaB Wyn
worden, soll empfachen 1 Pfennig». (Deren 216 wurden vom Miinz-
meister in Luzern auf 12. April 1602 geliefert, davon 40 nach Luzern
kamen.) « Den Amptliiten aber, und welchem nur 1 Mal Wyn ghort,
ist geordnet fiir das Brot und den Wyn 10 Rappen. » (Bei Beerdigungen
z. B. wird der Wein am 28. September 1602 vorbehalten.) «Sol ein
Stempfel gemacht und darnach in das Sigental gehalten werden, uf
einer Siten S. Michael, die andere Siten der Stift Wapen. »

Den 18. September 1601 wies Herr Propst auf sein fritheres Wirken
in Sachen der von Luzern geforderten 400 Malter Korn hin, und daB
die Obrigkeit damit Ernst mache. Er anerbiete sich daher, mit einem
vom Kapitel gewdhlten Gehilfen, das im Stiftsspeicher vorhandene
Getreide zu messen, damit man endlich wisse, was man habe ; man
wolle auch die Totenpfriinden, d. h. die Einkiinfte der letztverstorbenen
Chorherren bis zum Schlusse des betreffenden Todesjahres einsammeln
und die Erben nicht unrechtmiaBig begiinstigen ; ebenso sollen die
Gnadenjahre dem Stiftsbaufonde richtig zuflieBen. 14. November 1601
verschrieb des Propstes Ammann 1o Gulden 2 Y, Schilling Zins auf
St. Martin ab den Giitern Wilhelm Palatis und seiner Geschwister in
Miinster.
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Den 28. September 1602 wurde auch der Orgelbau von 1600-1601
revidiert, dazu der Propst nach seinen Erfahrungen, die er in Zurzach
gemacht, Anleitung gab. Gleichzeitig fiithrten Propst und Kapitel von
Luzern Klage, daB sie wegen Armut die Stiftsbruderschaft, von der
oben zu 1572 schon die Rede war, nicht bei sich bewirten kénnten ;
Beromiinster ist einverstanden zuzuwarten, ob andere Stifte gleiche
Klage vorbringen. 1x. Mai 1603 einigte man sich dahin, nur mehr
die Jahrzeit in der Kirche zu halten fiireinander; 1623 wurde die
ganze Bruderschaft fallen gelassen. !

Noch beschlossen Propst und Kapitel am 28. September 1602, « die
Statuten zuo reformieren, sélle man Hrn. Legaten von Luzern beriiefen,
frimlichen zuo helfen ihn anspriachen», nachdem schon frither der
Legat die Weisung gegeben, der Propst solle mit den drei altesten
Chorherren zusammen enorme Fehler von Geistlichen strafen und am
16. September 1602z einhellig dazu beigefiigt worden, daB Fehler im
Chor durch Propst und drei dlteste Chorherren sollen bestraft werden.

Am letzten Tage des Oktobers 1602 wurden dem Gotteshause
Paradies (im Kanton Thurgau) wegen Neubaues 2000 Dukaten zu
leihen bewilligt auf Fiirbitte des pdpstlichen Legaten und der hohen
Obrigkeit zu Luzern « mit Bedingen, wann ein Gottshus Fiirnot, Kriegs-
sachen oder sunst hochgwichtiger Ursachen mdgent abkiinden, ein
Jar zuovor, hiemit dem Gottshus Paradies fry gstellt, zuo ihrem Gefallen
abzuolésen, doch ouch mit einem Jar zuovor abkiinden. Gold und
Gelts halb wie mans ihnen gibt, je die 4000 Miintzguldin, also wellents
in Ablésung die Hauptsumm gidbe und gendme, landléufige Miintz
zuonemmen nit beschwéren ».

Einen schweren Fall von Unkeuschheit eines Stiftsgeistlichen, den
Propst und Senioren wegen der groBen Feste um’s Neujahr zu bestrafen
verschoben, dafiir ein Verwandter der geschidigten Person, der auch
am Stifte angestellt, aber Laie war, mit Mord richen wollte, wenn er
nicht abgehalten worden wire, meldet das Stiftsprotokoll zum 3. Januar
1603. Beide Ubeltiter wurden dann ihrer Amter entsetzt und vom
Stifte fortgewiesen ; auf Fiirbitte aber und Besserungsversprechen
wurde, der den Mord beabsichtigt hatte, begnadigt und im Amte
belassen, was spiter mit anderm zu Weiterungen AnlaB3 gab. Vorder-
hand begreifen wir die Notwendigkeit von Statutenverschirfung,
wurden ja vom Kapitel leichtere Fille dhnlich abgetan.

1 B. Galdlin, Konrad Scheuber, II, S. 149-54.
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« Den 26. Hornung 1603 », berichtet weiter das Kapitelsprotokoll :
«Was dan vor etlicher Zyt viler Verdiensten halb gigen unsren
Herren und Obren zuo Luzern und der Stift halb, ouch Schwach-
und Unvermoégenheit des Lybs Hrn. Magister Joan Miiller, mit
Vergiinstigung und guoter Bewilligung beeder Herren Custors als des
ordentlichen Collatoris und des Caplanen S. Nicolai Pfruondt, von
Hrn. Probst und Capitel ihme zuo Willen gesetzt, die Zyt sin Libens
in selbigem Pfruondthus komlichen Kilchgangs wigen zuo verschlyBen.
Hat er uf hiitt anghalten, da man ihme welle zuolassen ein Stiiblin
zuo besserer Ruo ihme und sinen nachkommenden Besitzeren gemaltes
HuB’ zuo buwen in siner eignen Verleggung, allein man ihme die
Materie darzuo gdbe. Wart mit einhelligem Mehr fiir guot angsdhen
sin erkent.» Den 22. Mirz verschrieb Ammann Nerach als Gerichtsherr
unter dem Propst 1 Gulden Zins ab Haus und Garten des Bat Riitsch
an die Kaplanei S. Magdalena.

An neuen Statuten arbeiteten, seit 13. Marz vereint, Kaspar v. Mos,
Kaspar Rotter, Gnaden Hr. Propst, Jak. Widmer, Magister Miiller
mit den Senioren, damit «alle Geltbriefe separiert und allein die Brief
und Biicher firhandt gnommen wirdent in der groBen Stuben und
nit in der Libri (Biicherei), einer noch dem andren ldsent, die andren
flyBig uflasent und dannethin dariiber argumentierent, hiedurch die
Statuten koénnent und sollent beschlossen werden.» Zeugen dieser
sichtenden Tatigkeit sind noch heute die Dorsalvermerke mit ihren
Inhaltsangaben auf den alten Urkunden.

«Den letzten Maii .... Den Sigibertum Bouwmer habent
M. Gn. HH. Hr. Probst Holdermeyer, Jacob Widmer, Buwherr a. Mos
dem Meister Hans Jacob Tschan zuo Baden zum Schnider Handwirch
verdinget mit volgenden Conditionen : Erstlichen sol er ihn nédbent
christlicher Zucht in alwidg zum Handtwirch halten, den triilich leeren,
strafen und underwysen noch Handtwirchs Bruch und Gwonheit zwey
Jar lang. Noch 4 Wuchen hat er 1 Miitt Kdrnen verfallen, so er
Sigibert noch den 4 Wuchen usryBt, habe er den ganzen Lohn verfallen.
Uber den Miitt Kirnen verspricht man ihme 26 guot Guldin und der
Frouwen ein Paar Stifel Trinkgilt, 1 Pfund Wachs der Bruderschaft
(der Schneider). Sol gemilter Lohn dem Meister ervolgen iiber 1 Jar halb,
noch Vollendung der 2 Jaren sol man ihne genzlich uszahlen. »

Wie schon oben aber angedeutet, hat, trotz so vielseitigen Wirkens
des Propstes fiir Stift und Volk, namentlich die Straftatigkeit desselben
im Kapitel bei den jiingern Herren viel Streit erweckt, sodaB zuletzt



der Rat von Luzern eingreifen muBte. Dessen Vermittlungsurkunde
vom 13. Juni 1603 ist bekannt unter dem Namen «Holdermeyer-
Vertrag ». Derselbe stiitzt sich wesentlich auf die Statuten Martins,
die oben schon besprochen worden. Die Neuerungen wollen wir hier
nennen : Zunichst wird der Propst Richart sel. vom Rate zu Luzern
zuerst gewahrte Titel « Herr zu Miinster » dahin umschrieben, daB er
nur von der weltlichen Herrschaft iiber Miinster und St. Michaelsamt
gelte, nicht aber von einer geistlichen Herrschaft iiber das Stiftskapitel,
das vielmehr neben dem Propste steht ; 2. das Mehr im Kapitel ; 3. der
Statthalter des Propstes sind festgehalten nach Martins Statuten ;
4. betreffend fehlbare Priester gilt die Forderung des pédpstlichen
Legaten, daBl der Propst mit den drei &ltesten Chorherren strafe,
5. die Karenzjahre, niamlich die zwei Jahre, da der neue Chorherr
unbesoldet blieb, wurden Propst Holdermeyer auf Fiirbitte Luzerns
geschenkt ohne Konsequenz fiir andere und nur, um guten Willen
zu zeigen ; 6. Quotidian und Pridsenz werden beibehalten nach Martin,
ebenso 7. die dreimonatige Vakanz fiir Chorherren, ebenso 8. die drei
Schliisselbewahrer, ebenso 9. der Revers des Propstes fiir des Kapitels
Privilegien, Rechte und Gewohnheiten und 10. die Bestimmungen iiber
Rechnung und Kapitelsseckel ; r1. des Kapitels Privilegien sollen aus
dem Archive den jungen Chorherren wie den alten mitgeteilt werden.
Die Bestimmungen Martins iiber Brenn- und Bauholz (12. u. 16.), die
Amtsleute (r3.), Mettengeldute und Kerzenausteilung (14.) bleiben ;
15. «Salve» ist nach dem roémischen Brevier zu halten; 16. die
Kapline sollen dem Propste nach den alten Urbaren von ihren Baum-
garten zehnten. Der Propst kann die Kapline mit Worten allein zurecht-
weisen. Propst, Chorherren und Kapline nahmen diesen Vertrag an.

Noch 1603 folgte eine bischofliche Visitation und unterm 7. Nov.
eine lingere schriftliche Ermahnung des Bischofs an das Stift. Darauf-
hin gab es Weiterungen seitens des Stiftes und nach dem Tode des
bisherigen Bischofs Johann Georg von Hallwyl eine erneute schriftliche
Ermahnung durch seinen Nachfolger Bischof Jakob unterm 2zo. Sep-
tember 1604, die in einigen Punkten den Wiinschen des Stiftes etwas
sich «gendhert ». Durchgehen wir diese Anderungen zunichst. 13 halt
die Strafe jiingerer Chorherren, die fiir &ltere nicht zelebrieren oder
ministrieren wollen, nicht aufrecht. 16 nennt als neben den Festen
des neuen romischen Breviers zuldssig die Feste des hl. Beat und der
heiligen Ortspatrone. 17 und 18 werden zusammengefaBt. Das Ab-
beten der Seelvesper und der 5 Psalmen nach der Prim auf dem Grab



ist abgeschafft. Dafiir sollen zwei vom Kapitel bestimmte Chorherren
oder Kapline nach Seelvesper und Komplet in der Kirche Miserere
oder De profundis am Grabe beten. Wenn mehr Jahrzeiten gestiftet
sind als Tage im Jahre, soll man die dltesten unter die allgemeinen
Fiirbitten fassen oder, wenn man Argernis fiirchtet, je zwei zugleich
halten. 20 schlieBt Laien aus von den Amtern des Magister Chori
und des Punktators, fordert auch einen Schreiber des Kapitelsprotokolls.
Fiir die taglichen Austeilungen sollen fiir die Mette 2 Batzen, fir die
Prim 4 Rappen, fiir Terz, Sext, Non und Complet je 3 und fiir die
Vesper 6 Rappen und fiir das Konventamt 1 Batzen gegeben werden.
Abwesenheit entschuldigen Geschdfte der Kirche, des Kapitels oder
des Bischofs oder Krankheit. 22 gibt die Wahl des Beichtvaters, wenn
er nur vom Bischof oder Kommissar bestatigt ist, frei. 28 wollte 1603
die Wartnereien abschaffen ; doch 1604 sagte man dariiber nichts
mehr und sie blieben. 32 setzt die ordentlichen Kapitel wochentlich
auf den Freitag fest und befiehlt, die Chorherren stets rechtzeitig,
sowohl zu den ordentlichen wie zu den auBerordentlichen Kapiteln zu
berufen. 38 wollte 1603 dem Propste befehlen, von Kerker, Investitur
und schweren Strafen sich zu enthalten. 1604 dagegen wurde der
Propst (38) nur mehr ermahnt, die bischéflichen Rechte zu respektieren ;
er kann mit den vier dltesten Chorherren Kapline und Chorherren mit
Kerker bestrafen ; schwerere Strafen sind dem Bischof und Kommissar
vorbehalten. Ebenso kann der Propst, unter Wahrung der bischéflichen
Rechte, investieren. Die Pfarreien sind gehérig auszustatten ; die
Pfarrgeistlichen miissen nicht nur examiniert, sondern auch bischdflich
approbiert sein.

1605 dann gaben am 16. Januar die 12 jiingern Chorherren durch
Rochus Baumgartner, ihren Mitberater nach dem Kapitel vom
26. November 1604, da die bischdflichen Mahnungen vorgelesen worden,
eine Reihe von Erwiderungen und Klagen an die Vergleichskommission
des Rates von Luzern und der bischéflichen Gesandten ein, die am
9. und 10. Januar zuvor in Luzern beraten und dann nach Miinster
geritten waren. Eingangs hoben jene zwolf hervor, daB der Bischof
sie in seiner Adresse zu Unrecht « Unser Collegiatstift » zu Minster
nenne. Sie seien dem Propst und dem Rat von Luzern zunichst untertan
und dem Papste nicht minder als dem Bischofe, dem sie nichts schuldig
seien. So hatte schon 160r unser Kapitel vom péapstlichen Nuntius
das Anerbieten erhalten, ihm die «Bulla protectionis Collegii» zu
erbringen. Weiter, im ersten Textpunkte, klagten jene jungen Chor-
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herren, daB sie nach des Bischofs Mahnung den altern in Zelebranten-
und Levitendienst unentgeltlich sollten aushelfen bzw. fir sie den
Dienst tun sollten; bei voélligem Versagen eines dlteren Chorherrn
sollte, meinten sie, der jiingere dessen Dienst tuende auch dessen
Feudum oder Alterszulage bekommen. Betreffend 2, die Quotidian,
sollten Abwesenheiten im Dienste des Bischofs nicht als entschuldigt
gelten, sondern als bischofliche Besteuerung, von der sie ledig gesprochen
seien durch Papst Sixtus IV. 3. Aufnahmegebiihren seien die Gebiihren,
die bei der Aufnahme neuer Chorherren gefordert werden fiir Investitur,
Gnadenjahr oder Salus, Mahlzeit und Weingeschenk, also statuten-
gemdB und darum nicht verwerflich, sondern festzuhalten, nach Eid
auf die Statuten. 4. Die Karenzjahre seien ebenfalls statutengemil
und darum vom Rate von Luzern zu garantieren fiir Testamente und
Schenkungen. 5. Der Residenzpflicht halber wurde darauf hingewiesen,
daB die papstlichen Inkorporationen erlauben, die inkorporierten Pfriinden
mit Chorherren zu besetzen, daBl Mangel sei an Missionéren fiir Wallis,
das damals speziell vom Kanton Luzern missioniert wurde! und daf
Mangel an Chorhdfen sei. 6. Man soll nicht wegen geringer Fehler
mit Gefingnis strafen ; auch sollen nicht nur die vier &dltesten Chor-
herren mit dem Propst Urteil fillen, sondern das ganze Kapitel, wie
frither, damit es nicht vorkomme, daB Kapline und jiingere Chor-
herren nichts darnach fragen; der Kustos habe seit altem kein
spezielles Strafrecht.

Unterm 17. Januar darauf nahmen die Ratsabgeordneten fernere
Klagen entgegen. Sie hoben zuvorderst die Beschwerden des Propstes
hervor, daB er mit den alten von den jungen Chorherren iibergangen
worden sei, trotzdem man den letztern gerne geholfen hitte zur
Milderung der bischéflichen Mahnungen, und daB er in geistlichen
Strafsachen vom Rate mdochte beschiitzt werden, dagegen in zeitlichen
Sachen die allgemeinen Kapitel fiir billig halte. Und die Ratsabge-
ordneten mahnten die Chorherren zum Gehorsam gegen Propst und
Bischof, welch letztern sie zu Milde bewegen wollen.

Am 8. Februar sodann gaben die 1z jungen Chorherren erneute
Antwort an den Rat von Luzern. Sie beklagten, Propst und iltere
Chorherren seien gegen sie zu wenig entgegenkommend. 2. Sie wollen

1 Vgl. Griiter, Der Anteil der katholischen und protestantischen Orte der
Eidgenossschaft an den religidsen und politischen Kimpfen im Wallis, im
Geschichtsfreund, 1897 und S. A.
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an den alten Privilegien und Freiheiten festhalten. 3. Dafiir berufen
sie sich auf ihren Eid. 4. Im iibrigen wollen sie die bischéflichen
Mahnungen befolgen. 5. Sie werfen dem Propste vor, seine Pflichten
betreffend Reversbrief an das Kapitel und betreffend Gerechtigkeit in
den Strafen (nicht zu wenig und nicht zuviel) vernachlissigt zu haben.
6. Die Privilegien seien die Ursache ihres Streites und 7. das Dominium
des Propstes moge fortbestehen, aber vom Konstanzer Bischof deutlich
umschrieben.

Der Rat von Luzern — doch das miissen wir vorausschicken
gegeniiber solchen Klagen, daB jene Zeit schrecklich leidenschaftlich
und wirre war und das Gleichgewicht der Seele nicht leicht zu finden
— der Rat von Luzern sandte auf 1o. Mai 1605 wieder Vermittler
an das Stift, denen auf ihre Klage iiber Halsstarrigkeit und UnfleiBl
der Chorherren wieder gesagt wurde : 1. Alle Meinungsverschiedenheiten
rithren von den bischéflichen schriftlichen Mahnungen her, die noch
mehr Milderung bediirfen. 2. Der Kirchenschatz ist gut versorgt und
kann leicht nach Luzern gefliichtet werden. Das Getreide wird auch
gut aufbewahrt und zum Landesnutzen wie gefordert (400 Malter)
bereit gehalten ; nur soll man nicht einen neuen kostlichen Kornhaus-
bau auBer dem nichsten Stiftsgebiete verlangen. 3. Jahrliche Rechnungs-
legung an den Rat ist gleichfalls zu kostspielig fiir das Stift. Dessen
Einnahmen werden nicht vermindert, sondern gedufnet und schlechten
Haushalt muB3 der Propst ohnehin in Luzern anzeigen. 4. Das Archiv
wird gegenwirtig (1603-05) neu registriert durch die Chorherren Niklaus
Schlegel und Rochus Baumgartner. 5. Bargeld fir Giilten hat das
Stift jetzt nicht, wird aber bei Gelegenheit Einheimischen gerne aus-
helfen. 6. Ehrschatzgeld wird je nach Verhiltnis bezogen und Klagen
deswegen sind unberechtigt. 7. Der Rat von Luzern dagegen bittet
den Bischof um MaiBigung seiner Befehle. Weiter befiehlt der Rat
dem Stifte, ein Kornhaus an einem sichern Orte zu bauen und die
verlangte Jahrrechnung wie andere Gotteshduser abzulegen.

Endlich gab der Rat unterm 1o. Juni 1606 nach Abschlull der
Verhandlungen mit dem bischdflichen Kommissar Peter Emberger in
Luzern und unserm Stifte (u. 6., 12., 21., 22. April) eine teilweise Neu-
ordnung des Stiftsstatuten fiir Miinster, die in den Rechtsverhiltnissen
am Stifte wegleitend wurden. Uber die gottesdienstlichen Sachen
iiberlieB der Rat natiirlich das Urteil dem Bischof und seinem
Kommissar, so in den Punkten 22 iiber Gottesdienstordnung im all-
gemeinen, 31 betr. Zelebration des Konventamtes durch Religiosen
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und 35 beziiglich auf Jahrzeitimter. Das kirchliche Recht der Visi-
tationen anlangend, verwies man in Punkt 5 wieder auf Bischof und
Kommissar, ebenso in Sachen des Eides der Stiftspfarrer in Punkt 8
und in 9 betr. Appellation der Geistlichen und Stiftsamtsleute in
geistlichen Dingen und in 23 und 28 beziiglich auf geistliche Sitten
und in 40 betr. Gerichtseid und Befragung von Priestern. In Punkt r
werden Verdnderungen in Leuten und Giitern wie alle weltlichen
Dinge (g9) des Stiftes an den Rat von Luzern gewiesen. In 3 wird des
Propstes Bestidtigung vom Bischofe von Konstanz verlangt. In 4 gibt
der Rat ebenfalls die Erlaubnis, in den Krieg zu ziehen. In 6 wird
das Recht der Gliubiger bei Jahrzeitstiftungen vorbehalten. In %
wahrt sich der Rat sein Interesse an Karenz- und Gnaden-Jahren
wegen Schulden und Testamenten. In 1o werden die Gebiihren fiir
Investitur und Aufritt altem Herkommen und Recht anheimgegeben.
11. Bei Streit zwischen Propst und Kapitel sollen nach Vertrag von
Silinons (1479) keine fremde Gerichte angerufen werden. 12. BuBlen
der Priester betreffend, fremde Gerichte und Bischofsrecht wird wieder
auf Silinon, auf den Jurisdiktionsvertrag Luzerns mit dem Bischofe
von 1605 und den Holdermeyervertrag verwiesen. 13. Bau der Propstei
nach Silinon. Holdermeyer kam nicht dazu, wohl aber Emberger.
14. und 16. Der Holdermeyervertrag soll in die neuen Statuten auf-
genommen werden. 15. Die Priesterpfriinden sind nach Silinon und
den Statuten zu behandeln. 17. Des Propstes Eid ist durch Propst
und Kapitel zu besiegeln. 18. Statuten indere man je nach Anderung
der Zeit. 19. Die duBlern Gerichte iiber Giiter im St. Michelsamte stehen
dem Propste zu. 20. Man redete von 50 Pfund, die das Stift dem
Landvogt schulde. Das war die Ablésungssumme fiir die uralte jihrliche
Steuer von 2 1, Pfund an den Landvogt, die 1419 bereits mit 32 Gulden
entrichtet war. 21. Die Wartnerordnung begrenzte der Rat ndher
dahin, daB niemand unter 15 Jahren zum Wartner angenommen werde.
24. Die Feuden fand der Rat recht. 25. Uber des Propstes Pflichten
wende man sich an den bischéflichen Kommissar, ebenso (26) iiber
des Propstes Titel, Freiheiten und Einkommen, was wohl zu beachten
ist. 27. Propst wihlt fiir Abwesenheit einen Statthalter nach den
Statuten, den Kustos bzw. Senior. 28. Das Leben des Klerus ist nach
den Synodalstatuten zu ordnen. Das Mehr im Kapitel bei gleicher
Stimmenzahl der Gegner entscheidet das Los. 29. Uneheliche sollen
nicht Chorherren werden. 30. Der Chorherren-Eid gehért vor den
Bischof, aber auch vor den Rat, was wieder wohl zu beachten ist.

REVUE D'HISTOIRE ECCLESIASTIQUE 2
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32. Fischen diirfen die Chorherren in der Winon, doch ohne Schaden.
33. Stiftsschulmeister und Chorherren sind Biirger in Miinster. 34. Kustos
verwaltet sein Amt nach den neuen Statuten, die sein Gericht mit dem
Kapitel iiber den Freiet abschaffen. 35. Betr. Kapitel wird wieder
auf den Holdermeyervertrag verwiesen. 37. Propst kann Bedenkliches
an einem KapitelsbeschluB neu behandeln lassen. 38. Propst straft
mit Kapitel. 39. Klagen zwischen Priestern und Laien sind zu behandeln
nach dem Jurisdiktionsvertrag von 1605. 41. Bei unbesetzten Pfriinden
miissen die Stiftmessen nachgelesen werden. 42. Katechismusunterricht
soll wie anderwarts nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter
gehalten werden. 43. Veranderung kleiner Pfriinden wird dem Bischof
anheimgestellt. 44. HolzbuBen betreffend, die der Propst auBerhalb
des Fleckens fillt, verlangt der Rat den Vertrag von 1567 iiber des
Stiftes Waldrechte. 45. Giilten und Geld soll das Stift fiir die Ein-
heimischen bereit halten. 46. Mit gutem Willen nimmt das Stift die
Vermittlung des Rates an. Auch der Propst fiigte sich.

Aber schon am 17. Juni darauf reichte er dem Rate von Luzern
seine Resignation ein. Dazu bewog ihn wohl hauptsichlich Punkt 30
der Vermittlung, da der Chorherren-Eid vor den Bischof und vor den
Rat gewiesen wurde, wie er meinte, sodaB wieder zwei Parteien giinstig
je eine Appellationsbehérde suchen kénnten.

Noch wollen wir aber nachholen, was Propst Holdermeyer sonst
noch tat seit 13. Juni 1603 bis Schlufl seiner Regierungszeit als Propst.
Am 18. Februar 1604 versprachen Propst und Kapitel auf Bitten der
Burgerschaft von Miinster Geldhilfe, wenn diese Sicherung gebe, daB
sie den Wunsch der Obern vollziehe in treuer Anhéanglichkeit an die
heilige Religion und das Stift und Riickzahlung zur rechten Zeit. Am
9. September 1604 besiegelt Holdermeyer als Propst mit Abt Johann
Jost von Muri die Bereinigung der Zehntenmarchen zu Kottwyl, Zuswyl,
Roth, Mauensee und Unterleidenberg in der Pfarrei Sursee, gegeniiber
dem Stiftszehnten zu Wangen. So besorgte Holdermeyer immer treu
seine Obliegenheiten, wie er’s verstand.

Nach der Resignation Propst Holdermeyers hob der Rat von
Luzern gleich unterm 22. Juni den noch bei der Vermittlung fiir das
Stift an dessen Propst gewihrleisteten Titel « Herr zu Minster » auf
und rief dadurch groBes Aufsehen in Miinster hervor. Es wurde aber
gemill dem 26. Punkte der Vermittlung sofort der bischdfliche
Kommissar angerufen, der im Auftrage vom Bischofe von Konstanz
eine bischofliche Visitation vornahm. Kustos Schuffelbiiel und die



Chorherren Widmer und Feer verhandelten in Luzern mit dem Rat
iiber den Titel. Wihrenddessen verséhnte sich der abgedankte Propst
Holdermeyer am 22. September mit dem Stiftskapitel. Er hatte sich
aber noch gegeniiber dem Rate von Luzern zu verantworten. Dieser
beharrte auf der Verweigerung des Titels « Herr zu Miinster » an den
neuen Propst. Dagegen beharrten auch Holdermeyer und vier andere
Stiftsherren (Schlegel, WyBhaupt, Schmid und Dangel) in ihrer Unzu-
friedenheit und bewogen das Kapitel, sich an den Bischof von Konstanz
selber zu wenden: um Neujahr 1607. Man berief sich, wie bisher,
immer auf das Stiftsarchiv. Der Bischof schickte Dr. Langhals zur
Untersuchung der Angelegenheit nach Miinster. Da aber der Rat von
Luzern auf seinem Standpunkte beharrte als alleiniger wirklicher
Landesherr auch iiber Miinster, und der Bischof das einsah, so mu3ten
Holdermeyer und seine Mithaften auch vor dem Konstanzer Bischofe
sich verantworten — auf der Reise erkrankte Holdermeyer in Zurzach
— der sie alle ihrer Kanonikate und Benefizien enthob. Am 13. Juli
1607 unterwarfen sie sich dann vor Kapitel dem Rate von Luzern
und dem Bischofe von Konstanz, die ja freilich die obere Gewalt in
weltlichen und geistlichen Dingen auch iiber Propst und Kapitel zu
Miinster unbestritten inne hatten.

Das Stiftsarchiv war seit 1587 griindlich untersucht worden.
Aber nie brachte man in dieser Zeit elsissische Ansichten iiber
Zusammenhang von Miinster mit Honau (Rheinau), Aschaffenburg und
Lutenbach vor, so sehr solcher Zusammenhang erwiinschter, gréBerer
Selbstdndigkeit giinstig gewesen wire. Vielmehr berief man sich nur
auf die Urkunde vom q. Februar 1036 von Graf Ulrich von Lenzburg,
der seinerseits Bero als Stifter von Beromiinster und ihn und seine
Familie seine « parentes» seine Vorfahren nannte. In Bero sahen
viele Elsisser und schon unsere eingangs dieser Arbeit zitierten
Propste Martin (1517-57) und Schumacher (57-70) Boronus, den Enkel
des Herzogs Attich von Alamannien, weil in einer Elsisser Urkunde
vom 2I. Juni 810 fiir das richtige Buchonia falsch Beronia gelesen
und einfachhin Boronus von den Elsisser Humanisten der ersten Halfte
des XVI. Jahrhunderts fiir Beronus (Bero) genommen wurde. A.Liitolf!
hat mit Beronia als urspriinglichen Namen fiir Beromiinster auf-
gerdumt, ebenso taten es mit der Datierung unseres Stiftes aus dem
VIII. Jahrhunderte Theodor von Liebenau und Walter Merz durch

1 Glaubensboten, S. 30 fi.



den Nachweis, daB Graf Bero Graf im Aar- und Thurgau war und
g70 seine Tochter dem Vogte von Schinnis zur Frau gab, und dieser
zuerst sich Graf von Lenzburg nannte. Die Grafen im Aar- und
Thurgau waren meist auch Reichsvogte in Ziirich und standen so in
nichster Verbindung mit Kaiser Karl III. und Konigin Emma, die
beide gern in Ziirich weilten, und wie diese letztern Stifte und Kirchen
reich beschenkten, so taten es nachfolgend auch die Vogte. Deshalb
nennt das Directorium chori im Nekrologium neben Graf Bero und
seinen Anverwandten auch Kaiser Karl III. und Koénigin Emma, und
das fithrte zur Meinung, das Stift gehore zumindest ins IX. Jahrhundert.
Aber fiir die Griindung eines Stiftes muBte auch giinstige Zeit abgewartet
werden. Erst 948 konnte die Stiftskirche von Einsiedeln unter dem
Schutze des Herzogshauses von Alamannien fertig gestellt und ein-
geweiht werden. Ahnlich berichtet, wie bekannt, schon Tschudi.

Nun ergibt sich aus der Zinsrolle der kéniglichen Abtei Ziirich
von 893-930, daBl ihre Besitztiimer im Seetal durch die Hand Bero’s,
des Grafen im Aar- und Thurgau, groBenteils an Beromiinster gekommen.
Die urspriinglich kéniglichen Zinse aus dem Seetal beweisen unbedingt
die Zugehorigkeit der betreffenden Orte mit ihren Zehnten urspriinglich
an den Konig, dann an die damit beschenkte Frauenabtei Ziirich und
seit 930 an Beromiinster, wie wir noch 1036 und groBenteils noch 1173
sehen, daB Ort und Zehnten zusammengehoren, bis Papst Alexander I1I1.
der kirchlichen Zweckbestimmung des Zehntens zum Durchbruche
verhalf. Immerhin ist sicher, daB3 die Abtei Ziirich auch wirkliche
Seelsorge im Seetal ausiibte, und zwar im obern Teile desselben von
ihrer Leutkirche Hochdorf aus. Die zu groBe Ausdehnung der alten
Gaupfarreien und die Schwierigkeiten der Seelsorge bei der
in der zweiten Hilfte des IX. Jahrhunderts durch Zuwanderung
bekanntlich stark zunehmenden Bevdélkerung waren jedoch Haupt-
griinde fiir die Stiftung Beromiinsters gerade von 930 an. Die Stiftung,
die nach der Urkunde vom g. Februar 1036 offensichtlich auf den
Testamenten Bero’s und Ulrichs beruht, wurde also erstlich mit dem
Tode Bero’s im Jahre 981 vollendet und gibt so fiir die sechs vor 1036
genannten Propste seit 30 genug Zeit, namlich fiir jeden 15-17 Jahre.
Ahnlich erklirt auch Hans Lehmann («Die Burg Wildegg und ihre
Bewohner » in Argovia 1918, XXXVII, 14 und 13): «Die kleinen
Kirchlein, wo solche iiberhaupt vorhanden, waren gewéhnlich Eigentum
der Landesherren und dienten noch den Bediirfnissen weiterer Landes-
gegenden.



Als frithester bekannter Gaugraf im Aargau taucht im X. Jahr-
hundert ein Bero auf, der im obersten Teile des Winatales eine
Eigenkirche bauen lieB mit Wohngebéduden, in denen die Gottesdienst
haltenden Priester ein gemeinsames Leben fithrten. Daraus entstand
das Stift Beromiinster ».

Aber auch fir das Datum der Pfarrkirche Miinster ging Holder-
meyer trotz ernstlichster Urkundenforschung, wie das erste Statuten-
oder Mutterbiichlein von 1326, das sich ebenfalls auf gewissenhafte
allseitige Untersuchung beruft, von 1036 aus, und erklirte nicht anders
als wie bisher die St. Stephans- oder Leutkirche fiir die Tochter der
Stiftskirche, die zwar auch schon 1036 bestanden habe. War es frither
anders, Geschadigte hitten reklamiert.

Die Gaukirchen der Umgegend, von denen wir oben allgemein
gesprochen, waren Hochdorf, Oberkirch-Sursee und Pfeffikon. Alle drei
nun stieBen in dltester Zeit, d. h. vor 930, zusammen auf dem Vogthofe
Gunzwil, d. h. auf dem zusammenhidngenden Bodenbesitze des Stifts-
vogtes um Miinster herum. Zum Vogtgerichte von Miinster kamen
noch besonders Rickenbach und Schenkon bei Sursee, und Wellnau
bei Triengen. Gunzwil war also nie ein einheitlicher Pfarrbezirk und
sein Zehnten gehorte teilweise bis 1173, teilweise bis 1045 dem Stifts-
vogte, d. h. wie bisher, dem Gaugrafen. Oberadiswil gehérte unter
Pfarrei Hochdorf mit seinem Zehnten der Frauenabtei Ziirich bis 930
und dann seit 1045 der Leutpriesterpfriinde Miinster; freilich seit
1798 hat weder Propst noch Leutpriester etwas zur Verwaltung von
Oberadiswil zu sagen, noch Entschiddigung fiir Ausfall an Einnahmen
zu beziehen, auBBer den kleinen Bodenzinsen, die immer der Leutkirche
zukamen. Niederadiswil gehérte und zehntete zuerst dem Gaugrafen,
seit 1045 bis 1295 durch Schenkung dem Damenstifte Schénnis; der
Zehnten wurde in Bodenzins umgewandelt. Witwil war pfirrig nach
Pfeffikon bis 1806 mit Niederadiswil, seither nach Miinster. Das iibrige
Gunzwil bis Rickenbach gehérte zur Pfarrei Pfeffikon auf der einen
Seite, auf der andern zur Pfarrei Oberkirch-Sursee, nimlich Rickenbach
bis Bach. Rickenbach wurde spater eigene Pfarrei zu St. Margarit,
wie ndher bei Sursee noch eine Kapelle St. Margarit geweiht wurde.
Bich wurde bei Eich eingepfarrt. Schenkon blieb auch nach g30 bei
Oberkirch-Sursee eingepfarrt ; Wellnau wurde mit Triengen zur Pfarrei
verbunden. Miinster mit seiner Umgegend bis und mit Oberadiswil,
bis gegen Rickenbach und bis und mit G’stell wurde g30 eigene Pfarrei,
direkt unter dem Stift. Bis 1045 wurde der ganze Zehnte davon durch



den Stiftsvogt eingezogen und fiir die Chorherren verwendet, war ja
der Propst zugleich Pfarrer und bestellte seinen Leutpriester. Seit
1045, 23. Januar, gab der Stiftsvogt den Zehnten von Oberadiswil,
wie oben angedeutet, an den Propst zu !/; und zu 2/; an seinen Leut-
priester und den Zehnten von Walde an eine Alterszulage ; der erstere
kam von 5 1% Huben und der letztere von 1 Hube ; der Zehnten von
Oberadiswil ergab damals ungefihr 30 Malter. 4. Mirz 1173 iiber-
lieB der Stiftsvogt den ganzen Gunzwilerzehnten an die oben genannten
Feuden oder Alterszulagen fiir Propst und Chorherren. Die weitern
Ausfithrungen hiezu, denen hier einige Verbesserungen gefolgt sind,
siche man in meinen Studien in der Zeitschrift f. schweiz. Geschichte I,
159, 162 f., 166 f. und 175 ; II, 469, Geschichtsfreund LXXX, 293 und
in der Zeitschrift f. schweiz. Kirchengeschichte XIX, 42 ff., sowie im
Feudenbuch, Geschichtsfreund XXXIV, 316 ff. Familie Reber im
Rothus auf Giegenegg, oberhalb Miinster, gab mir auch ihren Stamm-
baum ! zum Studium, und daraus ergab sich ihre Abstammung von
Joh. Reber, geboren 1653, t 1729, gesessen im Vogelhof zu Kirchbiihl,
bei Sempach, davon die Familie den Zunamen « Kirchbiihler » bekam,
seit Jos. Xav. Reber in der ersten Halfte des XIX. Jahrhunderts sich
im Rothus ansiedelte. Statt Giegenegg, wie bisher und schon 4. Juli
1362, nannten Einzelne nun einige Zeit dieses Landgut Kirchbiihl,
daraus die Meinung entstand, da koénnte die erste Kirche von Minster
gestanden haben. Das ist nun ausgeschlossen und nach diesen bis-
herigen Ausfithrungen wird diese erste Kirche 930 nicht weit von der
spater mit groBter Mihe am heutigen Platze gebauten Stiftskirche
erstellt worden sein.

Doch kommen wir zum Schlusse. Wir sehen, wie Holdermeyer
sich im Archive seines Stiftes tiichtig auskannte und an der Stifts-
tradition festhielt, ein Mittelpunkt fiir katholische Seelsorge und
Religionsbetitigung zu sein. Allerdings hdtte er dabei lieber gréBere
Selbstdndigkeit gehabt, was aber in der damaligen schwierigen Zeit
kaum gut bekommen hitte. Deshalb wirkten Rat von Luzern und
Bischof von Konstanz treu zusammen, um so im Kanton und in
unserm Stifte das katholische Leben festzuhalten. Dazu half hin-
wiederum Holdermeyer selber mit, auch seit seiner Abdankung, gleich
am 24. Juni 1606, da er 1000 Gulden stiftete zum Bau des Kapuziner-
klosters Sursee. Nach seiner Unterwerfung unter den Rat von Luzern

1 Verfasser A. Reber, Weinfelden.



und den Bischof von Konstanz zog sich Holdermeyer ganz in sein
Haus, den Liitishofer Hof, zuriick. Nur noch am 5. Mirz 1608 erhielt
er vom Stiftskapitel den Auftrag, tiber die dem Propst unterstellten
Stiftskaplaneien Peter und Paul und Heilig Kreuz Rechnung zu stellen.
Er starb am 16. August 1613 und wurde im Tode noch als Propst
geehrt, d. h. unter den Propsten beerdigt.

Sein Neffe Christoph Holdermeyer war 1600 ebenfalls Chorherr in
Miinster geworden, blieb aber noch bis 1608 Kustos in Zurzach ! und
wurde dann 1609 Speicherherr an unserm Stift, wohnte im Chorhof
ob dem Stalden ; 1614 Kustos, vermehrte er in seinem Testamente —
er starb am 25. April 1620 — das Stipendium seines Onkels, von dem
wir oben gesprochen, um sein Gnadenjahr, d. h. seine Einkiinfte am
Stifte seit seinem obgenannten Todestage bis Ende des Jahres 1620.
So blieb Propst Holdermeyer iiber seinen Tod hinaus in verdienten
Ehren.

Die Tradition spricht noch die Vermutung aus, Propst Holdermeyer
habe einen Ruf auf den Bischofsstuhl von Chur erhalten. Aber
G. Mayer, Geschichte des Bistums Chur, weill nichts davon. SchlieB8lich
habe ich noch fiir die giitige Mithilfe Herrn Professor Dr. Biichis bei der
Korrektur und fiir die Mitteilung literarischer Hilfsmittel fiir meine
Studien Herrn Rektor J. Troxler in Miinster zu danken.

1 Riedweg, Stiftsgeschichte, S. 451.

¢



	Nikolaus Holdermeyer, Propst in Beromünster und seine Zeit

